
Deckungsnote zur CHARTA-Spezialpolice 
Ausstellungs- und Messeversicherung 

 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antragsteller: _________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Straße, Hausnr.:   
 
 

PLZ: __________________  Ort: _________________________________________________________________________________________ 

 
 
Versicherungsbeginn: __________________________________________________________________________ , 00.00 Uhr, Dauer: 1 Monat 

 
 
Beschreibung der Ausstellung/Messe: ____________________________________________________________________________________ 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Art der Ausstellungsgüter: ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Versicherungssumme ist der Versicherungswert, höchstens jedoch 50.000 EUR. 

 
 
Prämienberechnung: Festprämie: 125 EUR 
 + 19 % Versicherungssteuer        23,75 EUR 
 ________ 
 Gesamt (brutto)                        148,75 EUR 

 

 
Zahlweise: 

 Per Rechnung 
 Lastschrifteinzug: 

 
 
 
 
Bank: ________________________________BLZ: _______________________________  Konto: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Vermittler Verm. Nr. WÜBA 
 
 

 Stempel CHARTA-Makler  Deckungsbestätigung Versicherer 
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Stephan
Schreibmaschinentext
1024027-00



 
Einwilligungserklärung 
 
I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. 
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz aus-
drücklich erlaubt, anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder der Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis 
oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese 
Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von vornherein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden. 
 
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener Daten (insbesondere Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwen-
den, wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen. 
Mit den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und Ziffer III, ermöglichen Sie zudem eine Datenverwendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzli-
chen Schutz von Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen. 
 
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es 
steht Ihnen frei, diese Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 
 
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung 
verwendet werden: 
 
1. zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht. 
 
2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe. 
 
3. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. 
 
4. durch andere Unternehmen/Personen, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. Die Unternehmen/Personen werden 

eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbe-
stimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die eingeschalteten Unternehmen/Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, 
ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie 
den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten. 

 
5. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch 

Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) im Auftrag für die Versicherer verschlüsselt. 

 
6. zur Beratung und Information über Versicherungsdienstleistungen durch den für mich zuständigen Vermittler. 
 
7. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer selbst Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt (z. B. Creditre-

form). 
 
III. Erklärungen zur Schweigepflichtentbindung und Verwendung von Gesundheitsdaten (betrifft nur die Unfallversicherungen) 
 
1. Verwendung von Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung 
 
a) Schweigepflichtentbindung zur Risikobeurteilung bei Vertragsschluss 

Ihre vor Vertragsabschluss gemachten Angaben über Ihren Gesundheitszustand werden überprüft, soweit dies zur Beurteilung des zu versichernden Risikos 
erforderlich ist und Ihre Angaben dazu Anlass bieten. Sollten wir bei Dritten (z. B. Ärzten) Auskünfte einholen wollen, fordern wir von Ihnen eine separate 
Schweigepflichtentbindungserklärung an. 

  
b) Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung 

Ich willige in die Verwendung der von den Schweigepflichtentbindungserklärungen, die im Leistungsfall separat angefordert werden, erfassten oder von mir 
angegebenen oder übermittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Leistungsprüfung durch den Versicherer ein. Die Grundsätze der Daten-
sparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten. 

 
2. Verwendung von Gesundheitsdaten für weitere Zwecke 

Ich willige ein, dass die von der vorstehenden Schweigepflichtentbindungserklärung erfassten oder von mir angegebenen oder übermittelten Gesundheitsda-
ten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung hinsichtlich der Vertragsabwicklung, Outsourcing und Beratung und Infor-
mation durch den Vermittler verwendet werden dürfen. 
 
Soweit die Weitergabe der Gesundheitsdaten im Rahmen der genannten Verwendungszwecke erforderlich ist, entbinde ich hiermit auch den Versicherer von 
der Schweigepflicht.  

 
IV. Erklärung für mitzuversichernde Personen 
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen ab, die 
die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen können. 
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___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 



 
Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 
Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse 
korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die 
bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 
Danach ist die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn Sie als Betroffener 
eingewilligt haben. Das BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung stets, wenn das im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhält-
nisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, 
endet jedoch – außer in der Lebens-, Unfall- und Kranken-/Pflegeversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. 
 
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im gesetzlich zulässigen 
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweige-
pflichtentbindung) voraus. Bei Personenversicherungen, wie zum Beispiel der Lebens-, Unfall- und Kranken-/Pflegeversicherung, ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nennen: 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter wer-
den zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer, Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Maklers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). 
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben hierzu und ggfs. auch Angaben von Dritten wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfä-
higkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungs-
daten). 

 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in 
vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstech-
nische Angaben von uns, wie Versicherungsscheinnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 

 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Ein-
schätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 
zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 
erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austau-
sches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe und Schadentag. 

 
4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verminde-
rung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zur richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

 
Beispiele: 
 
Kfz-Versicherer 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
 
Allgemeine Haftpflichtversicherung 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
 
Sachversicherer 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt 
wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
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Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs. 
 
Transportversicherer 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch. 



 
 
Unfallversicherer 
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht. 
Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen. 
Außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klagerhebung auf Leistung. 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
 

5. Betreuung durch den Vermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperations-
partner werden Sie durch einen unabhängigen Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung berät. 
 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Versicherungsvermittler zu diesen Zwecken von uns die für Ihre Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsscheinnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos. Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. 
 
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung Ihrer gespeicherten Daten. 
 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie 
auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versi-
cherer. 
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Informationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
 
 
1. Identität des Versicherers 
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft, Karlstraße 68-72, 74076 Heilbronn 
Vorstand: Dipl.-Kaufmann Wilfried Krauth (Sprecher), Dipl.-Betriebswirt (FH) Mark Homan, Dipl.-Volkswirt Uli Knödler 
Sitz der Gesellschaft: Heilbronn, Amtsgericht Stuttgart HRB 100177 
Niederlassung Berlin, Gustav-Adolf-Straße 130, 13086 Berlin / Niederlassung Hamburg, Kurze Mühren 1-3, 20095 Hamburg 
 
 

2. Vertreter in dem Mitgliedsstaat der EU  
entfällt 
 
 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft, Karlstraße 68-72, 74076 Heilbronn 
Vorstand: Dipl.-Kaufmann Wilfried Krauth (Sprecher), Dipl.-Betriebswirt (FH) Mark Homan, Dipl.-Volkswirt Uli Knödler 
 
 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
Gegenstand unserer Geschäftstätigkeit ist im In- und Ausland der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie  der Rückversi-
cherung in allen Arten, die Vermittlung von Versicherungen in Arten, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt und der Betrieb anderer Geschäfte, 
die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
 
 

5. Garantiefonds  
entfällt 
 
 

6. Merkmale der Versicherungsleistung 
a) Dem Versicherungsverhältnis liegen die beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und 
Klauseln zugrunde. 
 
 

b) Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit der Leistung des Versicherers entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Vertragsdaten, Allge-
meinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und Klauseln. 
 
 

7. Gesamtpreis der Versicherung 
Die Höhe des Beitrags entnehmen Sie bitte dem Antrag und den Angaben im Versicherungsschein. 
 
 

8. Zusätzlich anfallende Kosten  
Im Falle einer Beitragsanmahnung berechnen wir für die Mahnung derzeit 2,50 EUR. Kosten für Rücklastschriften, die vom Versicherungsnehmer 
oder dem Kontoinhaber verursacht wurden, fallen in Höhe der vom Bankinstitut im Einzelfall erhobenen Gebühren an. 
 
 

9. Zahlung / Erfüllung / Zahlungsweise 
Einzelheiten wegen der Zahlung, Erfüllung und zur Zahlungsweise des Beitrags entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Vertragsdaten, Allgemei-
nen Bedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und Klauseln. 
 
 

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der Informationen 
Angaben über die Gültigkeitsdauer entnehmen Sie bitte dem Antrag und den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten. 
 
 

11. Spezifische Preismerkmale 
entfällt 
 
 

12. Zustandekommen des Vertrages 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist und der erste oder einmalige Beitrag rechtzeitig gezahlt wird, 
jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versicherungsbeginn. 
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages angenommen haben bzw. wenn wir Ihre 
Annahmeerklärung zu unserem Antrag erhalten haben. 
 
 

13. Widerrufsrecht / Widerrufsfolgen 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, 
nach dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
Vertragsinformationen gemäß § 7 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 

Der Widerruf ist zu richten an: 
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Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Karlstraße 68-72 
74076 Heilbronn 
Fax 07131 186-214 
E-Mail: wueba.service@wueba.de 
 
 



 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt 
der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Beiträge erstatten 
wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
 
 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 
 

14. Laufzeit des Vertrages 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot oder Versicherungsschein. 
 
 

15. Beendigung des Vertrages 
Den vereinbarten Ablauf der Versicherung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Vertragsdaten. Nähere Angaben zu den vertraglichen Kündi-
gungsbedingungen finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen / Vereinbarungen und Klauseln. 
 
 

16. Abweichendes Recht der Vertragsanbahnung 
entfällt 
 
 

17. Anwendbares Recht  
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Informationen über das zuständige Gericht finden Sie 
in den beigefügten Allgemeinen Bedingungen. 
 
 

18. Sprache  
Auf den Vertrag einschließlich aller Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages findet die deutsche Sprache 
Anwendung. 
 
 

19. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann. Sollten Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht einverstanden sein, 
haben Sie die Möglichkeit, den Versicherungsombudsmann als unabhängigen und neutralen Schlichter anzurufen. Das Verfahren ist für Sie 
kostenfrei. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto und Telefongespräche. Unberührt bleibt die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 
 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Telefon: 0180 4 224424 (EUR 0,20 je Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise aus anderen Fest- oder Mobilfunk-
netzen sind möglich), Telefax: 0180 4 224425, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
 

20. Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde 
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
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CHARTA Spezialpolice 
Ausstellungs- und Messeversicherung 

 
 
 

Versichertes Risiko, Geltungsbereich: 
 
Versichert sind in der Bundesrepublik Deutschland (Geltungsbereich) Ausstellungsgüter, Standausrüstung (z. B. 
Standmobiliar, -beleuchtung, -dekoration), Vorführgeräte (z. B. PC/Video), Auto-Inhalt (Dinge, die im Fahrzeug verblei-
ben, aber Ausstellungs- und Messezwecken dienen) sowie Eigentum der auf dem Stand tätigen Personen (nicht aber 
Wertgegenstände, Bargeld oder private Fotoapparate) während der gesamten Veranstaltungsdauer (max. 1 Monat) 
einschließlich Hin- und Rücktransport (Versicherungsbedingungen: siehe Anlage). 
 

Vertragsgrundlagen: 
 
Grundlage des Vertrages bilden die  
 
- Allgemeine Bedingungen Ausstellungsversicherung (AVB Ausstellung 2008) 
- BB  CHARTA-Spezialpolice zur Ausstellungs- und Messeversicherung (geschriebene Bedingungen gehen dem Ge-

druckten voran) 
 
 

Versicherungssummen: 
 
Ist der Versicherungswert nicht höher als EUR 50.000,--, ist keine Ermittlung der Versicherungssumme erforderlich, 
denn es gilt: Versicherungssumme ist der Versicherungswert, höchstens jedoch EUR 50.000,--. 
 
Versicherungssummen über EUR 50.000,-- bedürfen der Absprache mit dem Versicherer. 

 
Vertragslaufzeit: 
 
1 Monat (Verlängerung nur in Absprache mit dem Risikoträger möglich). 
 
Vorläufige Deckung besteht ab Telefax-Eingang beim Versicherer, frühestens jedoch ab beantragtem Versicherungsbe-
ginn. 

 
Prämie: 
 
EUR 125,-- (netto)  

 
Nicht versichert bzw. ausgeschlossen: 
 
Nicht versichert sind Kunstgegenstände, Briefmarken, Pelze, echte Teppiche, Gold-, Silber- und Schmucksachen. Von 
Fall zu Fall können hierfür gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. 

 
Vertragsart: 
 
Einzel-/Einmalpolice 

 
Änderungen: 
 
Änderungen der Beiträge und Bedingungen werden zwischen Versicherer und CHARTA verhandelt.  

 
Versicherer / Risikoträger: 
 

 
 
 
 

 
 

 

WÜBA      Tel.: 07131-186-246 
Karlstr. 68-72     Fax: 07131-186-434 
74076 Heilbronn     renate.heiler@wueba.de 

Ansprechpartner: Renate Heiler 
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